
  DRUCKSACHE G-26/094 
 

B E S C H L U S S V O R L A G E  

Dezernat / Amt Verantwortlich Tel.Nr. Datum 

I / Referat des Oberbürgermeisters 
für Steuerung und Koordination Frau Folkerts 1050 03.06.2026 

Betreff: 

Feststellung des Ausscheidens von Stadträtin Viviane Sigg aus dem Gemeinderat 
 

Beratungsfolge Sitzungstermin Öff. N.Ö. Empfehlung Beschluss 

1. HFA 15.06.2026 X  X  

2. GR 23.06.2026 X   X 

 
Anhörung Ortschaftsrat (§ 70 Abs. 1 GemO): nein 

  

Abstimmung mit städtischen Gesellschaften: nein 

  

Finanzielle Auswirkungen: nein 

  

Auswirkungen auf den Klima- und Artenschutz: nein 

Beschlussantrag: 

1. Gemäß § 16 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) erkennt 
der Gemeinderat entsprechend der Drucksache G-26/094 die von Frau Stadträtin 
Viviane Sigg geltend gemachte Begründung als wichtigen Grund für das Ausschei-
den aus dem Gemeinderat an. 

 
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass aufgrund des Kommunalwahlergebnis-

ses vom 09.06.2024 Frau Seren Haliloğlu das freiwerdende Mandat für die derzei-
tige Amtsperiode bis 2029 zufällt. 
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Sachverhalt 

Frau Stadträtin Viviane Sigg hat mit Schreiben vom 28.05.2026 gebeten, sie aus beruflichen 
Gründen von ihren Aufgaben als Mitglied des Gemeinderates zu entpflichten. Sie wurde am 
08.03.2026 in den Landtag von Baden-Württemberg gewählt und kann mit der Übernahme 
des Mandates in Stuttgart ihre Tätigkeit als Stadträtin nicht mehr im notwendigen Maße 
wahrnehmen. 

Nach § 16 Abs. 1 GemO kann eine Bürgerin/ein Bürger eine ehrenamtliche Tätigkeit aus 
wichtigem Grund ablehnen oder ihr/sein Ausscheiden verlangen. Als wichtiger Grund gilt 
u. a. insbesondere, wenn sie/er häufig oder lang dauernd von der Gemeinde beruflich ab-
wesend ist. 

Der Gemeinderat entscheidet nach § 16 Abs. 2 GemO, ob ein wichtiger Grund für das Aus-
scheiden von Frau Stadträtin Viviane Sigg vorliegt. 

Aufgrund des Ergebnisses der Kommunalwahl 2024 ist Frau Seren Haliloğlu die nächste 
Ersatzbewerberin, der das dann freiwerdende Gemeinderatsmandat zufällt. 
 
 
 

- Bürgermeisteramt - 
 
 


